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Amtlicher Theil.
A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.

Nr. 280. Oels, den 10. September 1888.

Die Kreistagsabgeordneten-Erganzungs-
wahlen betreffend. ,

Jm Anschluß an meine Kreisblatt-Verfügung vom
8. August cr. (Krsbl. 6. 164) setze ich den Termin zur
Wahl der Wahlmänner für die Landgemeinden des
III., IV.‚ V.‚ VI.‚ VII.‚ VIII.‚ und XIII. Bezirks
(ofr. Kreisblatt pro 1888 6. 153) auf
Mittwoch, den 17. Oktober, Nachmittags 2 Uhr-
hierdurch fest und beauftrage die Gemeindevorsteher,
in Gemäßheit der Bestimmung des § 1 des Wahl-
reglements (Ges. pro 1881 S. 174), die sämmtlichen
in die Wählerliste aufgenommenen Wähler bis zum
8. Oktober cr. mittelst schriftlicher Einladung oder
ortsüblicher Bekanntmachung unter genauer Angabe
des Lokals, des Tages und der Stunde der Wahl
zu derselben zu berufen.

Vor dem Wahltermine ist das auf der letzten
Seite der Wählerliste vorgedruckte Attest auszusertigen
und von dem Gemeindevorsteher zu vollziehen.

Als Wahlvorsteher fungiren überall die Gemeinde-
vorsteher, welche jedoch in Behinderungssällen an ihre
Stelle einen anderen Wahlvorsteher zu ernennen be-
fugt sind, welchem alsdann die auf die Wahl bezüg-
lichen Schriftstücke, als Formulare, Listen zuzu-
stellen sind.

Die Zahl der von jeder Gemeinde zu wählen-
den Wahlmänner ergiebt das Verzeichniß III. der
Landgemeinden im Kreise Oels (Kreisblatt pro 1888
6. 103).

Da nach § 4 des Wahlreglements jede Wahl
in einer besonderen Wahlhandlung zu geschehen hat,
so werde ich jedem Gemeindevorsteher eben so viele
Formulare zu den Wahlverhandlungen zugehen lassen,
als die Gemeinde Wahlmänner zu wählen hat.

Für das Verfahren bei der Wahl ist die im
Kreisblatt pro 1873 6. 168 abgedruckte ministerielle
Instruktion vom 13. Dezember 1872 maßgebend und
genau zu beachten.

Wählbar zum Wahlmann ist nach § 100 Abs. 2
bezw. § 106 Nr. 2 der Kreisordnung jedes stimm-
berechtigte Gemeindemitglied, welches seit einem Jahre
aus dem platten Lande des Kreises mit Grundbesitz  

angesessen ist, sowie ein Jeder, welcher zwar nicht mit
eigenem Grundbesitz angesessen ist, in der Gemeinde-
versammlung aber ortsversassungsgemäß ein Stimm-
recht auszuüben befugt ist, und seit einem Jahre im
Kreise seinen Wohnsitz hat. Hieraus ist bei der
Prüfung der sub Nr. 21 ad d. der oben gedachten
Instruktion erwähnten Stimmzettel zu achten.

Sollte Jemand die auf ihn gefallene Wahl zum
Wahlmann ausdrücklich ablehnen, unter Protest oder
Vorbehalt annehmen, oder sich binnen drei Tagen,
nachdem ihm die Wahl angezeigt worden, über die
Annahme nicht erklären, so ist von dem Wahlvor-
steher unverzüglich eine neue Wahl vorzunehmen,
bezw. unter Jnnehaltung der achttägigen Einladungs-
frist ein neuer Wahltermin vorschriftsmäßig anzu-
beraumen nnd zwar von Amtswegen, ohne erst
Autorisation von mir einzuholen oder abzuwarten.

Die in solchen Fällen erforderlich werdenden
Formulare zu Wahlprotokollen sind schleunigst bei
mir abzuholen.

Mit alleiniger Ausnahme derjenigen Gemeinden,
in welchen Neuwahlen nothwendig werden sollten,
müssen von den Gemeinden:
a. die Wahlprotokolle,
d. die Wählerlisten,
c. die nach Nr. 20 der Instruktion von einem

Stimmzähler über die jedem Candidaten zu-
fallenden Stimmen zuführende Gegenliste,

b. die für ungültig erklärten Stimmzettel,
bis zum 22. Oktober cr. mir eingereicht sein und
zwar in obiger Reihenfolge geheftet.

Die nicht dem Protokolle beizufügenden Stimm-
zettel sind von dem Wahlvorsteher in Papier ein-
zuschlagen, zu versiegeln und so lange aufzubewahren,
bis ihre Vernichtung von mir angeordnet sein wird.

Nr. 281. Oels, den 11. September 1888.

Die Kreis-Sparkasse betreffend.
Nachdem die Kreis-Versammlung unter dem

22. Februar cr. die Errichtung einer Kreis-Sparkasse
beschlossen, sind die Verhandlungen soweit gediehen,
daß dieselbe nunmehr ins Leben treten kann.



Die Kreis-Sparkasse, welche im Kreisverwoltungs-
ebäude zu Oels in den Räumen der Kreis- und
reiscommunal-Kasse untergebracht ist, wird zum

1. Oktober cr. eröffnet werden.
Jndem ich in der Anlage das von dem Herrn

Ober-Präsidenten der Provinz unter dem 5. Mai d. J.
bestätigte Statut der Kasse zur öffentlichen Kenntniß
bringe, bemerke ich, daß das Curatorium der Kreis-
Sparkasse gebildet wird aus:

a. Dem Unterzeichneten als Vorsitzenden,
b. Dem Königlichen Amtsrichter Herrn Dr. Borchert

aus Oels,
c. dem Partikulier Herrn Freiherrn von Sehen--
Thoß zu Oels,

d. Dem Rittergutsbesitzer Herrn von Kulmiz aus
Gutwohne,

e. dem Gutsbesitzer Herrn Robert Kalkbrenner
zu Dämmer;
Die Kassengeschäfte werden besorgt durch:

a. den Königlichen Rentmeister Herrn Ranke, als
Rendanten,

b. den Kassengehilsen Herrn Birke, als Controleur.
Den Beamten Der Kasse find außeramtliche

Mittbeilungen über die Geschäfte des Publikums
untersagt.

Zur Bequemlichkeit des Publikums sind in ver-
schiedenen Theilen des Kreises Recepturen errichtet,
über welche im nächsten Stück des Kreisblattes nähere
Auskunft ertheilt werden wird.

Die Magisträte, Herren Guts- und Gemeinde-
vorsteher ersuche ich, von der Errichtung der Kreis-
Sparkasse den Ortseinwohnern Kenntniß geben und
sie zur regen Benutzung derselben auffordern zu wollen,
ihnen zum Nutzen und dem Kreise zum Segen.

Nr. 282. Oels, den 12. September 1888.

Die Anträge auf Ertheilung von Wander-
gewerbescheinen pro 1889 betreffend.
Die Polizei-Verwaltungen zu Hundsfeld und

Juliusburg, sowie die Herren Amtsvorsteher und
Gemeindevorstände des Kreises ersuche resp. beauftrage
ich hiermit, diejenigen Personen, welche auch im
Jahre 1889 das Hausirgewerbe betreiben wollen, als-
bald zu veranlossen, die erforderlichen Anträge auf
Ertheilung von Wandergewerbescheinen für das
Jahr 1889 zu stellen.

Jeder Hausirer hat sich persönlich bei dem be-
treffenden Amtsvorsteher zu melden und seinen Antrag
zu stellen. Hierbei sind die Hausirer Darauf aufmerk-
sam zu machen, daß sich die mitzuführenden Begleiter
am Geschäftsbetriebe nicht betheiligen Dürfen. Jn
Betrer der Anfertigung der Nachweisungen verweise
ich auf meine diesbe üglichen Bekanntmachungen in den
Vorjahren, insbeson ere auf die Kreisblatt-Verfügung
vom 22. September 1886, und ersuche, die betreffenden
Nachweisungen in der Zeit vom 1. bis 20. Oktober cr.
an mich einzureichen.
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Nr. 283. Oels, den 11. September 1888.
_ Nach Vereinbarung mit dem Herren Kreisschul-
inspektoren werden die diesjährigen Herbstferien für
die Elementarschulen des Kreises auf die Zeit vom
1. bis incl. 13. Oktober cr. festgesetzt.

. Die Ortsbehörden werden veranlaßt, dies zur
Kenntniß der Herren Lokal-Schulinspektoren und Lehrer,
sowie der Schulvorstände des Kreises zu bringen.

Nr. 284. _ Oels, den 8. September 1888.
Auf der Kreischaussee Oels-Jenkwitz find in der

Nacht vom 1. zum 2. D. Mis. sieben Stück junge
Bäume böswillig beschädigt worden. «

Der Kreisausschuß sichert demjenigen, welcher
den Thäter so zur Anzeige bringt, daß er gerichtlich
bestraft werden kann, eine angemessene Belohnung zu.

Nr· 285. Breslau, den 31. August 1888
Seitens der Handelskammer in Harburg ist bei

den Herren Ministern des Innern, sowie für Handel
und Gewerbe der Antrag gestellt worden, daß von der
regelmäßigen polizeilichen Untersuchung des von der
Firma August Sanders und Comp. daselbst in be-
deutenden Mengen eingeführten und unter Aussicht Der
Dortigen Polizei-Direktion untersuchten Petroleums für«
die Zukunft Abstand genommen werde; die genannten
Herren Minister haben diesem Antrage stattgegeben.

Unter Bezugnahme auf die Qualort-Verfügung
vom 9. Februar 1886 —- Pr. l. XIV. 475 —- be-
treffend eine dem Petroleum-Jmport Bremens gewährte
gleiche Vergünstigung, wird daher bestimmt, daß von
der polizeilichen Untersuchung solcher Originalgebinde
der genannten Firma, welche mit dem Harburger
Stadtwappen und der um dasselbe angebrachten Auf-
schrist: »Harburger Petroleum-Jmport-Reichstest-
Polizei-Direktion Harburg« versehen sind, in der Regel
abgesehen werden kann, falls nicht der Verdacht einer
nachträglichen Veränderung des Inhalts obwaltet.

Königlicher RYierLtzmgsWräsidenr

 

„s. .
gez. Dr. von Strauß.

Oels, den 6. September 1888.
Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß.
Die Verfügung vom 9. Februar 1886 ift im

Kreisblatt pro 1886, Seite 27, abgedruckt.

Nr. 286. Oels, den 11. September 1888.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchsten
Erlasses vom 26. Juni d. J. zu genehmigen geruht,
daß zur Abhülfe der dringendsten Nothstande der
evangelischen Landeskirche in den alten Landestheclen
auch in den evangelischen Haushaltungen der Provinz
Schlesien durch kirchliche Organe eine Hauscollekte in
diesem Jahre abgehalten werde.

Diese Hauscollekte soll, nachdem für eine zu
gleichem Zwecke Allerhöchsten Orts bewilligte Kirchen-
collekte der 30. September d. J. bestimmt worden ist,
in der auf diesen Tag folgenden Zeit abgehalten werden.

Die Guts- und Gemeinde-Vorstände setze ich hier-
von mit dem Veranlassen in Kenntniß, dem Zwecke,



soweit eine Mitwirkung in Anspruch genommen wird,
in geeigneter Weise förderlich zu sein und insbesondere
die erforderlichen Vorkehrungen zu« treffen, damit die
durch die kirchlichen Organe zu bewirkende Hauscollekte
kein Hinderniß finde.

Nr. 287. Oels, den 5. September 1888.
Der Gendarmerie- Patrouillenbezirk Schleibitz

wird vom 1. d. Mts. ab von dem interim. Gendarme
Prüfer wahrgenommen.

Nr. 288. Oels, den 7. September 1888.
Personal-Chronik

Emannt: der Amtspächter Herr Robert Kays er zu
Groß-Graben als Standesbeamter des Standes-
amtsbezirks Groß-Graben.

Der Königliche Landrath.
von Kardorff. —

B. Bekanntmachungen anderer Behardm
Oels, den« 1. September 1888.-
Steckbrtef.

Gegen den unten beschriebenen Arbeiter Franz
Bartke aus Sadewitz, Kreis Oels, geboren am
12. Mai 1860 daselbst, welcher flüchtig ist, ist die
Untersuchungshaft wegen schweren Diebstahls verhängt.  
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Es wird ersucht, denselben zu ver aften und in
das Gerichts-Gefängniß zu Bernstadt i.S l. abzuliefern.

Beschreib un g: Alter:28 Jahre; Statur:schlank;
Größe: mittelgroß; Haare: dunkelblond; Stirn: hoch;
Augenbrauen: braun; Nase: gebogen; Zähne: vorn
vollständig ; Gesicht: lang; Sprache: polnisch und
deutsch; Bart: blond (Schnurrbart); Augen: grau;
Mund: gewöhnlich ; Kinn: länglich; Gesichtssarbe:
braun; besondere Kennzeichen: auf einer Wange und
am Halse (oder Stirn) je eine Narbe, von einem
Messerschnitt herrührend.

Die Königliche Staatsanwaltschaft.

Brieg, den 7. September 1888.

Bekanntmachung.
Am 27. August d. Js. ist der inzwischen ver-

storbene Viehhändler Ernst Pohl aus Birksdorf in
der Nähe der Zantocher Mühle an der Brücke über
den Mühlgraben von zwei unbekannten, im Gesicht
geschwärzten Männern angefallen, seiner Baarschaft
beraubt und mißhandelt worden.

Es wird ergebenst zu den Akten J. 1251/88
um Nachricht über etwaige Anhaltspunkte zur Er-
mittelung der Thäter ersucht.

Der Erste Staatsanwalt
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Statut «
für die

Kreis-Sparkasse zu Oels i. Schl.
§ 1.

Zweck.
Die Kreis-Sparkasse in Oels hat den Zweck,

den Einwohneru des Kreises, insbesondere der ärmeren
Klasse Gelegenheit zu geben, ihre Ersparnisse sicher
und zinsbar unterzubringen.

Sitz.
Die Kreis-Sparkasse hat ihren Sitz in Oels

§ 3.
Verhältnifz der Zpafkasse zum Oels’er

kel E.
Die Sparkasse besteht als ein selbstständiges Institut

Jhre Bestände dürfen nicht mit anderen Fonds vereinigt
werden

Für die Sicherheit der Sparkasse und ihre treue
Verwaltung haftet der Kreisverband mit seinem
Vermögen

§ 4.

Verwaltung.
a. Curatorium.

Die Verwaltung der Sparkasse wird durch ein
aus vier Mitgliedern und dem Landrath als Vor-
sitzenden bestehendes Euratorium geführt. Dasselbe
vertritt die Kreis-Sparkasse bei allen gerichtlichen
und außergerichtlichen Geschäften, auch bei solchen, zu
denen die Gesetze eine besondere Vollmacht verlangen
Es hat die Befugniß, sich nicht nur für einzelne Fälle
andere Personen zu substituiren, sondern auch gewisse
häufig wiederkehrende Rechtshandlungen ein: für allemal
dem Vorsitzenden oder einem seiner Mitglieder zu über-
tragen

Die Mitglieder des Curatoriums werden von dem
Kreistage auf je 3 Jahre gewählt.

5§ .
Die Anwesenheit dreier Mitglieder mit Einschluß

des Vorsitzenden genügt für die Beschlußfähigkeit des
Curatoriums in Angelegenheiten der Kreis -Sparkasse.
Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt.
Jst eine gerade Zahl von Mitgliedern anwesend, so
nimmt das dem Lebensalter nach jüngste Mitglied an
der Abstimmung keinen Autheil. Betrifft der Gegen-
stand der Verhandlung einzelne Mitglieder des Cura-
toriums oder deren Verwandte oder Verschwägerte in
auf- oder absteigender Linie oder bis zu dem dritten
Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an der
Verathung und Entscheidung nicht Theil nehmen

6
Der Vorsitzende des Curatoriums resp. sein Stell-

vertreter führt die laufenden Geschäfte der Kreis-
Sparkassen-Verwaltung. Er bereitet die Beschlüsse
des Curatoriums vor und trägt für die Ausführung
derselben Sorge. Er verhandelt Namens des
Curatoriums mit Behörden und Privatpersonen führt  

 

den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke
Namens des Euratoriums

§ 7.
Urkunden über Rechtsgeschäfte, welche die Kreis-

Sparkasse gegen Dritte verbinden sollen, ingleichen Voll-
machten, müssen von dem Vorsitzenden des Curatoriums
resp. von dem gesetzlichen Stellvertreter desselben und
mindestens zwei Mitgliedern des Euratoriums unter-
schrieben und mit dem Siegel des Landraths ver-
sehen fein.

§ 8.
b. Rendant und Controleiir.

Die Kassengeschäfte besorgt ein Rendant nach An-
leitung des Statuts und der ihm vom Euratorium zu
ertheilenden Instruktion Der Rendant nimmt die
Einlagen der Sparer, die Zinsen für die ausgeliehenen
Kapitalien die Geldbeträge für Zinscoupons, sowie die
Kündigung von Spareinlagen entgegen und leistet
Rückzahlung von Spareinlagen ohne besondere An-
weisung des Euratoriums. Einer solchen Anweisung
bedarf er jedoch zu weiteren Vereinnahmungen oder
Zahlungen, insbesondere auch zur Erhebung aus-
geliehener Kapitalien Dem Rendanten steht ein
Controleur zur Seite, welcher über die Spareinlagen
und Rückzahlungen ein Gegenbuch führt.

Auch der Controleur erhält seine Instruktion vom
Curatorium.

Der Rendant und der Controleur werden auf
Vorschlag des Euratoriums durch den Kreistag ernannt.
Die Besoldung, die zu bestellende Caution und die
sonstigen Anstellungs-Bedingungen setzt der Kreistag
fest. Die Namen der Curatoren, des Rendanten
und des Eontroleurs werden öffentlich bekannt ge-
macht (§ 34). ·

Die Festsetzungen der Gehälter und der übrigen
Verwaltungskosten bedürfen der Genehmigung des Re-
gieruugs-Präsidenten.

Für die calculatorische und die Schreibhülfe hat
das Euratorium zu sorgen

§ .
Die Kreis-Sparkasse ist an dem für die Re-

visionen der Königlichen Kassen in der Stadt Oels
bestimmten Tage in jedem Monat regelmäßig und
mindestens einmal im Jahre außerordentlich zu revidiren.
Die Revisionen werden von dem Vorsitzenden des
Curatoriums und einem von dem Euratorium zu
bestimmenden Mitgliede nach vorangegangener calcu-
latorischer Prüfung der Bücher vorgenommen

10

Rechnungsleguus .
Am Schlusse des Rechnungsjahres (ä 16) hat

der Rendant in Gemeinschaft mit dem Controleur
die Sparconten abzuschließen und die Jahresrechnung
aufzustellen

Die Jahresrechnung ist binnen 4 Monaten nach
Ablauf des Rechnungsjahres dem Euratorium ein-
zureichen Dieses hat die Rechnung zu revidiren, solche
mit seinen Erinnerungen und Bemer ungen dem Kreis-
Ausschuß zur Superrevision einzureichen Die definitive
Prüfung, Feststellung und Entlastung erfolgt auf

U
—
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Grund des von dem Kreis-Ausschuß zu erstattenden
Bericges durch den Kreistag.

er Rechnungsabschluß ist durch das Kreisblatt
und durch ein in Oels erfcheinendes öffentliches Blatt
zu veröffentlichen.

F 11. «
Geschaftslokak Dienststunden.

Die Kreis-Sparkasse befindet sich im Kreis-
verwaltungsgebäude und ist mit Ausschluß der Sonn-
und Festtage täglich von 8 Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags geöffnet.

Inwieweit wegen Feststellung der zu zahlenden
Zinsen oder wegen des Jahresrechnungsabschlusses für
kürzere, vorher bekannt zu niachende Zeitabschnitte eine
Beschränkung der Ein- und Auszahluiig stattzufinden
hat, bestimmt das Curatoriiini nach Bedürfiiiß.

Eine Aenderuiig der Dienststunden hat das Cum-
torium zu bestimmen uiid durch das Kreisblatt bekannt
zu machen.

.. § 12.’
Hohe der Einlagen.

Die Kreis-Sparkasse nimmt von allen Einwohnerii
des Kreises Oels Einlagen von 1 bis 1500 Mark
an. Die Annahme höherer Einlagen, gleichviel ob diese
auf einmal angeboten werden, oder ob der Betrag von
1500 Mark durch Nachzahlung überschritten werden foll,
sowie die Annahme von Einlagen der nicht im Kreise
Oels wohnenden Personen hängt von dem Ermessen
des Curatoriums ab. Jii keinem Falle dürfen die
Einlagen eines Sparers die Summe von 12 000 Mark
übersteigen.

§ 13.
Verzinsung

Für jede volle Mark werden unter Berücksichtigung
der nachstehenden Vorschriften den Eiiilegerii “/0 Zinsen
gewährt.

Der Kreistag ist bere tigt, je nach Lage des
Geldmarktes diesen Zinsfuß is auf 50/0 zu erhöhen
und bis zu 30/0 zu ermäßigen. Er kann jedoch für
1500 Mark überschreitende Einlagen, je nachdem eine
längere oder kürzere Kündigungsfrist ausbedungen wird,
einen niedrigeren Zinsfuß feststellen.

Eine Herabsetzung des einmal eingefiihrteii Zins-
fußes darf sich niemals auf die Vergangenheit er-
strecken und tritt erst 3 Monate nach erfolgter Bekannt-
machung in Kraft. Jede Veränderung des Zinsfußes
ist gemäß § 34 durch dreimalige Veröffentlichung
bekannt zu machen.

Die Zinsen werden vom ersten Tage des auf den
Tag der Einzahlung folgendenk Monats ab berechnet.
Ebenso werden bei Rückzahlungen, sie mögen das
ganze Guthaben oder nur einen Theil desselben
umfaxsem die Zinsen für die zurückgenommene Summe
nur is zum Schlusse des dem Tage der Rückgewähr
voraufgegangenen Monags 1berechnet.

4.
Auf Beschluß des Curatoriums können gefperrte

Sparkassenbüiker eingeführt werden. Der Einleger ist
in diesem Fa e berechtigt, bei der ersten Einzahlung
im Voraus einen Zeitpunkt zu bestimmen, vor welchem
Auszahlungen auf das Sparkassenbuch ni t er-
folgen sollen. Diese Maßgabe gilt dann auch "r bie  

späteren Einzahlungeii, welche auf dasselbe Buch geleistet
werden. Sie erstreckt sich auf die Hauptsumme und
die Zinsen und kann von den Einzahlenden nicht
zurückgenommen werden. Andere Beschränkungen dürfen
der Einzahlung nicht beigefügt werden. Die betreffen-
den Sparbiicher sind äußerlich durch einen Vermerk
kenntlich zu machen, bis wohin die Rückzahlung
auf selbige gesperrt ist.

§ 15.
Am Schlusse des Rechnungsjahres (§ 16) werden

die Zinsen der einzelnen Sparconten berechnet und in
der Zeit vom 1. bis incl. 15. April jeden Jahres aus-
gezahlt. Nicht erhobene Zinsen werden den Einlagen
zugeschriebeii und vom 1. April ab mit verzinst.
Meldet sich ein Jiiteresseiit innerhalb 30 Jahren nach
der Einzahlung nicht bei der Kreis-Sparkasse, so hört
jede weitere Verzinsung seines Guthabens auf.

§ 16.
Rechnungsjahr.

Das Rechiiungsjahr beginnt mit dem 1. April
und endigt mit dem 31. März.

§ 17.
Kuiidiguiig. Ruckzahlung.

Der Rendant zahlt die von der Sparkasse zurück-
geforderten Beträge ohne Mitwirkung des Cara-
oriums, jedoch unter Zuziehung des Controleurs
aus. Es erfolgt auf ein Sparkassenbuch die Rück-
zahlung von Beträgen

a. bis einschließlich 30 Mark sofort, bis zu weiteren
30 Mark aber nur in Zwischenräumeii von
mindestens 14 Tagen,

b. über 30 Mark bis 150 Mark sechs Wochen und
c. über 150 Mark drei Monate nach erfolgter

Aufkündigung mit der Einschränkung, daß vom
8. bis Ende März jeden Jahres wegen dann vor-
ziinehiiienderZiiifenberechiiung Rückzahluiigeii über-
haupt nicht geleistet werden.
Die Kündigung wird im Sparkassenbuch von

dem Rendanten vermerkt. Die zurückgeforderten Be-
träge werden stets iii baarem Gelde gezahlt.

Die oben festgesetzten Kündigungsfristen können
durch Beschluß des Kreistages abgeändert werden.
(Vergleiche § 13 und § 32.)

Wegen Behandlung der geküiidigten und nicht ab-
gehobeneii Spareiiilagen, sowie der Dispensation von
den Kündigungsfristen cfr. H 27.

§ 18.
Für den Fall, daß die Rückzahlung von Guthaben

in ungewöhnlich starkem Umfange verlangt wird, der
Courswerth der im Besitze der Sparkasse befindlichen
Jnhaberpapiere aber eine Veräußerung derselben ohne
uiiverhältnißmäßigen Verlust nicht gestattet, die nöthigen
Deckungsmittel auch nicht durch Kündigung und Ein-
ziehung aiisstehender Forderungen oder durch Ver-
pfändung von Effekten, oder auf anderemWege recht-
zeitig zu erlangen siiid, kann der Kreistag das Curatorium
ermächtigen, zur Beschaffung der erforderlichen Mittel
Anleihen unter Garantie des Kreises für die Sparkasse
aufzunehmen und zu verzinsen. Das Curatorium ist
alsdann verpflichtet, auf die ungesäumte Tilgung der
Schuld Bedacht zu nehmen, sobald der Zustand der
Sparkasse die Abtragung irgend gestattet.



§ 19.
Sparkassenbucher. ,

Wer Geld in die Sparkasse einlegt, erhält ein

auf seinen Namen, Stand und Wohnort lautendes
Sparkassenbuch. Dasselbe wird auf dem Titelblatte in
der im § 7 für Urkunden vorgeschriebenen Weise, sowie

von dem Rendanten und Controleur der Sparkasse

vollzogen, auch mit dem Siegel des Landraths, sowie

mit jder fortlaufenden Nummer versehen, unter welcher

dem Einzahler in den Kassenbiichern ein Conto eroffnet

ist. Beigeheftet ist dem Sparkassenbuch ein Exemplar

des SparkasseiiStatuts, sowie eine Zins-Tabelle aus

welcher ersichtlich ist, wie hoch jede Einlage von 1 Mark

bis 1500 Mark in jedem der nächsten zehn Jahre

unter dauernder Zurechnung der Zinsen und Zinses-

zinsen anwächst. » » «
Jeder Jiiteresseiit erhält nur ein Sparkassenbuch

und hat dasselbe bei allen weiteren Einzahlungen, ebenso
bei Kündigungen und Abhebungen vorzulegen. Jii das
Sparkasseiibuch trägt der Rendant unter Beisetzung des
Datums und seiner Unterschrift jede Ein- und Aus-
zahlung ein. Die Eintragungs-Vermerke sind von
dem Controleur mit zu vollziehen. ·

Die aufgelaufeuen Zinsen vermerkt der Rendant
in deiu Sparkassenbuch bei Gelegenheit einer neuen
Einzahlung oder Abhebung von Spargeldern. Den
Sparern steht es indeß auch frei, das Sparkassenbuch
alljährlich nach Schluß des Rechnungsjahres behufs
Eintraguiig der Zinsen vorzulegen.
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Ruckgabe der Sparkassenbucher.
Bei Abhebung des ganzen Guthabens wird das

Sparkassenbuch dem Vorzeiger nicht zurückgegeben,
sondern kassirt und zum Archive der Kasse genommen.

’ 21

 

Quittung über Auszahlungen.
Ueber jeden ausgezahlten Betrag hat der Empfänger

eine bei der Kasse verbleibende Quittung auszustellen.
§ .

Die Kreis-Sparkasse ist berechtigt, aber nicht
verpflichtet, jedem Jnhaber des Sparkassenbuches gegen
Vorzeigung resp. Rückgabe desselben den Betrag, worauf
es lautet, theilweise oder ganz auszuzahlen, ohne
dem Einleger oder dessen Erben zur Gewährleistung
verpflichtet zu fein, wenn nicht vor der Auszahlung
ein Protest dagegen angebracht und in die Bücher der
Kasse eingetragen ist.

§ 23.

Sicherstellung der Berechtigten.
Gegen Empfangnahme der Spargelder durch

einen unbefugten Dritten kann sich jedoch der Ein-
zahler dadurch sichern, daß er den Antrag stellt, in sein
Sparkassenbuch den Vermerk einzutragen, daß die auf
das betreffende Sparconto eingezahlten Beträge nur
allein ihm oder seinen legitimirten Erben oder Be-
vollmächtigten oder einer anderen, namentlich bezeichneten
Person auszuzahlen feien.

Dieser Vermerk wird von dem Rendanten und
dem Controleur unterschriftlich vollzogen. Jn einem
solchen Falle erfolgt die Auszahlung von Spargeldern
nur nach erfolgter Feststellung der Legitimation des-
jenigen, welcher das Sparkassenbuch präsentirt. Als  

genügende Legitimation gilt es, wenn der Präsentant
durch eine, dem Vorsitzenden des Euratoriums, dem
Rendanten oder Eontroleur persönlich bekannte, zu-
verlässige Person reeognoscirt und diese Recognoscirung
auf der Quittung durch Unterschrift des Recognos-
centen bescheinigt wird.

§ 24.
Verfahren beim Verlust oder ‚bei der
Vernichtung von Sparkassenbiichern.
Jst ein Sparkassenbuch verloren gegangen oder

gestohlen, so ist dies zur Verhütung von Nachtheil dem
Euratorium sofort anzuzeigen, welches ohne Prüfung
der Legitimation des Anzeigenden den aiigeblicheii«Ver-
lust in den Kassenbüchern vermerken läßt. Erfolgt nach
Eintragung dieses Vernierks die Präseiitation des be-
treffenden Sparkassenbuchs, so wird dasselbe dem
Präsentanten abgenommen und zugleich werden die
Interessenten mit ihren Ansprüchen an das Gericht
verwiesen. Die Zahlung des Betrages oder die Aus-
stellung eines neuen Sparkassenbuchs an Stelle des ab-
handen gekonimenen kann nach Vorschrift der Nr. 15
des Reglenients vom 12. Dezember 1838, die Ein-
richtung des Sparkassenweseiis betreffend (Ges.-S. 1839
S. 5), nur nach erfolgter gerichtlicher Amortisation
des abhanden gekoinmeneii Buches, beziehentlich nach
Vorlegung des Ausschluß-Urtheils (ä 823 ff. der deutschen
Civilprozeß-Ordnung vom 30. Januar 1877,
Ges.-S. S. 234) erfolgen. Auf eine Anfechtungsklage
wird in diesem Falle keine Rücksicht genommen.

Auf ein Sparkassenbuch, dessen Zustand den Ver-
dacht rechtfertigt, daß absichtliche Verletzungen desselben
zum Zwecke der Jiihaltsveränderung stattgefunden haben,
dürfen weder Ein- noch Auszahlungen erfolgen. Auch
in einem solchen Falle wird das Buch dem Präsen-
tanten abgenommen und demnächst vom Curatorium
bestimmt, ob ein neues Buch an Stelle des angehaltenen
ausgefertigt und wem es ausgehäiidigt werden soll.
Vermag Jemand diegänzliche oderweseiitliche Veriiichtung
eines Sparkassenbuches, als dessen Eigenthümer er
legitiniirt ist, auf eine, nach dem Ermessen des Cara-
toriums überzeugende Art nachzuweisen, oder ist die
Jdentität eines theilweise veriiichteten oder beschädigten
Sparkassenbuchs bei Vorlegung der Ueberbleibsel dem
Curatorium unzweifelhaft, so kann ihm ohne Weiteres
ein neues Buch auf Grund der Kassenbiicher aus-
gefertigt werden.

§ 25.

Errichtung von Recepturen.
Zur Erleichterung der Kreiseingesessenen können

durch Beschluß des Curatoriums in einzelnen Orten
des Kreises Recepturen eingerichtet werden.

Die Receptoren werden vom Curatorium ernannt.
Die denselben zu gewährende Remuneration oder Tan-
tieme, sowie die event. von ihnen zu bestelleiide Caution
und die sonstigen Anstellungs-Bedingungen werden vom
Curatorium bestimmt. Die Namen der ernannten
Receptoren werden öffentlich bekannt gemacht.

§ 26.
Die Receptoren dürfen Namens der Kreis-

Sparkasse Einlagen in dem durch das Curatorium
zu bestimmenden Umfange egen Jnterims-Quittung
in Empfang nehmen. Das - parkassenbuch, in welchem



die neue Einlage zugeschrieben werden soll, haben sie
nebst der angenommenen Einlage binnen 14 Tagen
an den Rendanten einzusenden, welcher darin die ein-
gezahlte Summe zuschreibt und sodann das Buch zurück-
schickt. Letzteres ist binnen 4 Wochen vom Tage
der Einzahlung ab gegen Rückgabe der Jnterims-
Quittung bei dem Receptor wieder abzuholen.

Die Receptoren sind ferner befugt, Kündigungen
von Spareinlagen mit rechtlicher Wirkung für die Kreis-
Sparkasse entgegenzunehmen. Ueber die erfolgte Kündi-
gung haben die Receptoren bei Einsendung der be- _
treffenden Sparkassenbücher dem Rendanten behufs
Eintragung des Kündigungs-Vermerks in die letzteren
Anzeige zu erstatten.

Endlich dürfen die Receptoren in dem durch das
Curatorium zu bestimmenden Umfange Rückzahlungen
von Einlagen gegen Quittungsleistung der Sparer für
Rechnung der Kreis-Sparkasse bewirken.

§ 27.

Uebertragbarkeits-Verkehr.
Gekündigte und innerhalb eines Monats nach

dem Verfalltage nicht abgehobene Beträge, hinsichtlich
deren die Kündigung als zurückgezogen gilt, werden
wie neue Spareinlagen behandelt

Das Curatorium ist befugt, von den bestimmten
Kündigungsfristen Abstand zu nehmen und höhere Be-
träge als 100 Mark auch ohne Kündigung auszahlen
zu lassen, soweit dies die Baarbestände der Kreis-
Sparkasse gestatten, sowie die Uebertragung des Gut-
habens auf eine andere Sparkasse auf Antrag des
Einlegers anzuordnen

Der Antrag auf Uebertragung eines Sparkassen-
buches kann mündlich oder schriftlich gestellt werden.

Dem Antrage muß das Sparkassenbuch beigelegt
werden. Hierüber ertheilt die Sparkasse eine Bescheini-
Zung, gegen deren Vorlegung und Abgabe bei der
etr. anderen Sparkasse das neue Sparbuch mit der
Abregnung verabfolgt werden wird.

- ie Verzinsung der Einlagen wird durch deren
Ueberweisung an eine andere Sparkasse in Folge gegen-
feitigen Uebereinkommens der Sparkassen nicht unter-
brochen. Die Kosten der Uebertragung fallen dem
Sparer zur Last.

Diese Bestimmungen über die Uebertragbarkeit
finden nur dann Anwendung, wenn sie bei beiden
betheiligten Sparkassen gelten.
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ZurkFörderung des Sparfinns und Ansammlung

ganz geringer Beträge behufs späterer «Anlage bei der
Kreis-Sparkasse kann auf Beschluß desisCuratoriums
das Sparmarkensystem eingeführt werden« Der event.
u beschließende Statuten-Nachtrag bedarf der Be-

stätigung des Königlichen Ober-Präsidenten
§ 29.

Kosten.
Außer etwaigen Portoauslagen fallen dem Jn-

haber eines Sparkassenbuchs bei Ein- und Auszahlungen
keinerlei Kosten zur Last.

§ 30.

Benn ung der Fonds.
Die zinsbare elegung der eingezahlten Spar-

kassengelder erfolgt durch das Curatorium und zwar »

 

 

A. durch h pothekarische Beleihung von ländlichen
und stä tischen Grundstücken, soweit solche nach
Maßgabe des § 39 der Vormundschafts-
Ordnung vom 5. Juli 1875 pupillarische
Sicherheit bieten. Außerdem darf eine aus-
reichende Sicherheit angenommen werden,
a. allgemein bei ländlichen Grundstücken inner-

halb der ersten zwei Drittel, bei ftädtischen
innerhalb der ersten Hälfte desjenigen
Werthes, welcher durch Abschätzung bei
einem Grundstück mit einem Grundsteuer-
Reinertrage bis 75 Mark von einem, bei
größere-Hi Grundstücken von zwei gericht-
lich vereidigten, bei Aufnahme gerichtlicher
Taer mitwirkenden Sachverständigen fest-
gestellt ist, sowie bei Liegenschaften inner-
halb des 22’,-s.-fachen Grundsteuer-
Reinertrages ;

b. bei den innerhalb des Kreises Oels ge-
legenen Grundstücken ausnahmsweise unter-
besonders günstigen Verhältnissen und nach
eingehender Prüfung des einzelnen Falles
innerhalb des 25fachen Grundsteuer-
Reinertrages

Bei Gebäuden muß möglichst die Ver-
sicherung gegen Feuersgefahr bei einer
öffentlichen Societät und mindestens bis zur
doppelten Höhe desjenigen Betrages, mit
welchem das zu gewährende Darlehn ab-
schließt, wirklich erfolgt, auch die Fortdauer
der Versicherung und die Verfügbarkeit des
Brandentschädigungsgeldes für die Spar-
kasse gesichert sein;

B. durch Ankaus von Jnhaberpapieren, welche von
dem Deutschen Reiche oder von demPreußischen
Staate emittirt oder garantirt, oder welche
unter Autorität des Preußischen Staates von
Communen ausgestellt und mit einem ein-
für allemal bestimmten Satze verzinslich sind,
ingleichen durch Ankauf von Rentenbriefen
der zur Vermittelung der Ablösung von Renten
in Preußen bestehenden Rentenbanken, sowie
von den mit staatlicher Genehmigung aus-
gegebenen Pfandbriefen solcher Kreditinstitute,
welche durch Vereinigung von Grundbesitz-ern
gebildet, mit Corporationsrechten versehen sind
und nach ihren Statuten die Beleihung von
Grundstücken auf die im § 39 Abs» 3 der
Vormundschafts-Ordnung vom 5. Juli 1875

angegebenene Theil des Werthes derselben zu
beschränken haben;

. gegen Handscheine unter Verpfändung von

Jnhaberpapieren der litt. B. gedachten Art.
Die Beleihung der Jnhaberpapiere ist nur bis
zu 2/3 des Courswerthes, niemals aber höher
als bis zu 2/3 des Nominalwerthes zulässig.
Auch muß bei einem Herabgehen des Courses
das Unterpfand ergänzt werden;

. auf Wechsel oder Schuldscheine, ohne

hypothekairsche Si erheit, wenn zwei als wohl-
abend anerkanntegreisein esessene für Kapital,

insen und Kosten als ürgen und Selbst-
schuldner solidarisch mit eintreten.



Zu Darlehnen dieser Art (litt. C. und D.)
dürfen übrigens niemals mehr als ein Fünftel
des Gesammtbestandes der Activa der Sparkasse
verwendet werden. Ueber die Bedingungen der
Ausleihung —-—— Zinsfuß, Höhe der einzelnen
Darlehne und Annahme der vorgeschlagenen
Bürgen — entscheidet das Curatorium;

E. an den Kreis Oels oder an Gemeinden dieses
Kreises, ingleichen an Preußische Kreis-
Corporationen gegen ordnungsmäßige Schuld-
verfchreibungen, jedoch ist zu derartigen Dar-
lehnen niemalsmehr als W des Gesammt-
Bestandes der Sparkasse zu verwenden und
für dieselben eine bestimmte Amortisationsfrist
festzusetzen Auch können disponible Gelder
bei der Schlesischen Provinzial-Hülfskasfe oder
bei der Deutschen Reichsbank angelegt werden.

Die Außereourssetzung der bei der Spar-
kasse eingehenden Jnhaberpapiere ist durch den Vor-
sitzenden des Curatoriums resp. von dem gesetzlichen
Vertreter desselben zu bewirken.
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Verwaltungskosten. Reservefond.
Die nach Bestreitung der Berwaltungskosten

verbleibenden Zinsüberschüsse bilden einen Reservefond
behufs Deckung etwaiger Ausfälle. Sobald der Reserve-
fond, über welchen besondere Rechnung zu führen
ist, eine Höhe von fünf Prozent der Passiv-Masse,
also der Einlageu und Zinsen, erreicht hat, können
von dem weiteren Reingewinn auf Beschluß des Kreis-
tages unter Genehmigung des Regierungs-Präsidenten
zu Kreis - Communalzwecken 50 Prozent verwendet
werden, während die übrigen 50 Prozent des Rein-
gewinns eines jeden Jahres dem Reservefond so lange
zuzuschlagen sind, bis dessen Höhe auf 10 Prozent der
Passiv-Mas e sich beläuft, worauf der weitere Rein-
gewinn aus eschluß des Kreistages unter Genehmigung
des Regierungs-Präsidenten ganz zu Kreis-Communal-
zwecken verwendet werden darf.

§ 32.
Abanderungen des Statuts.

Das vorliegende Statut kann durch Beschluß des
Kreistages abgeändert werden. Die Aenderungen be-
dürfen der Genehmigung des Ober-Präsidenten und
müssen ebenso wie die nach den §§ 13 und 17 ohne
solche Genehmigung zulässigen Beschlüsse, soweit nicht
Anderes festgesetzt ist, zweimal in Zwifchcnräumen von
4 Wochen bekannt gemacht werden, bevor sie verbindliche
Kraft erlangen.
ausdrücklich hervorzuheben, daß die Aenderungen mit
einem bestimmt zu bezeichnenden Tage in Kraft treten
und von da ab auch für alle seitherigen Sparkassen-
Interessenten Anwendung fänden, welche nicht vorher
ihre Einlalgen gemäß § 17 gekündigt resp. zurück-
gezogen ha en würden.

Jn dieser Bekanntmachung ist zugleich 

§ 33.
Aufhebung der Sparkasse.

Der Kreistag ist ermächtigt, die Aufhebung der
Sparkasse zu beschließen Ein solcher Beschluß unter-
liegt der Genehmigung des OberPräsidenten und ist
nach Ertheilung der letzteren dreimal unter Auf-
kündigung der Guthaben bekannt zu machen. Die für
die Abhebung der Guthaben zu stellende Frist, welche
vom Tage des Erscheinens der ersten Bekanntmachung
zu berechnen ist, muß mindestens drei Monate betragen.
Die Guthaben, welche in der gestellten Frist nicht ab-
gehoben worden sind, werden nicht weiter verzinst, son-
dern auf Gefahr und Kostender Empfangsberechtigten
hinterlegt.

Die Bestände des Reservefonds sind unter
Genehmigung des Regierungs-Präsidenten nach Be-
schluß des Kreistages zu KreisCommunalzwecken zu
verwenden.

§ 34.

Oeffentliche Bekanntmachungen
Alle öffentlichen Bekanntmachungen, welche in

diesem Statute vorgeschrieben sind, erfolgen durch das
»Oels’er Kreisblatt«; wenn letzteres aber einmal ein-
gehen sollte, durch das ,,Amtsblatt der Königlichen
Regierung zu Breslau« und durch ein in Oels er-
scheinendes öffentliches Blatt.

§ 35.

Aufsichtsrecht der Staatsbehörden.
. Den Staatsbehörden verbleibt das nach den gesetz-

lichen Bestimmungen ihnen zustehende Aufsichtsrecht
ungeschmälert

§ 36.

Inkrafttreten des Statuts.
‚ Das vorliegende Statut wird öffentlich bekannt

gemacht und tritt mit dem 1. Juli 1888 in Kraft.
Oels, den 22. Februar 1888.

Der Kreistag des Kreises Oels.
Der Vorsitzende.

von Kardorff, Königlicher Landrath

Die zur Vollziehung bestimmten Mitglieder.
von der Berswordt. Dr. Kronisch. l. Hensohel.

Vorstehendes Statut für die Kreis-Sparkasse zu
Oels i. ShL wird hiermit von mir bestätigt.

Breslau, den 5. Mai 1888.

Der Ober-Präsident
J V ·

von ltzenplitz.
Bestätigung
0. P. 3391.





 

Beilage zuLin 37 des Oelser Kreisblattes.
W.-—-—- —

Ein fröhlicher Kirchgang.
Jhre Majestät die Kaiserin hielt am Sonntag

an der Seite ihres hohen Gemahls nach der Geburt
des Prinzen Oskar ihren ersten Kirchgang, um —
bevor sie wieder in das öffentliche Leben hinaustritt
—- zunächst Gott die Ehre zu geben und ihm» frohen
Herzens zu danken für das Glück, welches ihr als
Mutter beschieden, und für die Genesung, die sie
wieder gefunden.

Es ist dies eine schöne christliche Sitte, welche
die Kaiserin befolgt hat in dem Bewußtsein, daß die
Geburt eines Kindes ein Segen Gottes und daß es
Pflicht einer christlichen Mutter ist, nicht nur in stillem
Gebete zu danken, sondern hierfür auch vor der christ-
lichen Gemeinde durch einen Besuch des Gotteshauses
Zeugniß abzulegen.

Leider ist diese Sitte unter den Einflüssen der
Zeit, welche der Geistesrichtung eine andere Richtung
gegeben hat, vielfach außer Brauch gekommen, leider
wird der Pflicht des Dankes oft nicht genügt, weil
auch das Bewußtsein, daß Kinder ein Segen Gottes
sind, sich mehr und mehr verflüchtigt hat.

Das hohe Beispiel der erhabenen Frau wird
hoffentlich nicht ohne Eindruck bleiben und der christ-
lichen Sitte, wie auch dem Bedürfniß, sie mehr und
mehr zu Ehren zu bringen, förderlich sein.

Königthum und Parlamcutartsnins.
Durch das segensreiche Wirken des großen Kaisers

Wilhelm ist die Ueberzeugung mehr und mehr in das
Bewußtsein Aller eingedrungen, daß ein starkes könig-
liches Regimentdie nothwendige Grundlage nicht nur
eines nach außen starken und mächtigen Staates,
sondern auch des Friedens und der Harmonie der
Gesellschaft ist.

Preußen ist allein durch ein solches Regiment zu
dem geworden, was es jetzt ist: es steht an der Spitze
des geeinten Deutschlands, Heer und Verwaltung er-
füllen unsere Nachbarn mit Bewunderung, die Finanzen
des Staats werden mit größter Gewissenhaftigkeit und
Sparsamkeit verwaltet, die wirthschaftlichen Verhält-
nisse des Volkes haben sich zu vollster Blüthe ent-
wickelt, und wenn ein Zweig der Wirthschaft leidet,
trägt er doch das Bewußtsein der Königlichen Fürsorge
mit sich, welches ihm über die schweren Zeiten hin-
weghilft, alle Klassen der Gesellschaft erfreuen sich
jeder mit dem Wohl des Ganzen vereinbaren freien
Bewegung. Wie das Königthum in der Vergangen-
heit unablässig thätig gewesen ist, um den Frieden der
Gesellschaft herzustellen, die Benachtheiligungen der
einen Klasse durch die andern zu beseitigen, der früher
abhängigen bäuerlichen Gesellschaft Freiheit der Person
und des Besitzes zu verschaffen, so hat es jetzt sich
der Hebung und Besserung der wirthschaftlichen Lage
des sog. vierten Standes zugewandt, zugleich für das
Bürgerthum einen Schutz gegen die Ausschreitungen
und Auswüchse desselben errichtend. Das Alles ver-
danken wir dem starken königlichen Regiment.

.‚ ‚Zeug alledem sind politische Richtungen bei uns
hatig, welche dem Volke die angeblichen Wohlthaten  

des ,,parlamentarischen Regiments« verschaffen wollen-
Diesem steht aber, wenn wir Umschau halten, zur
Empfehlung nichts zur Seite. Durch die thatsächliche
Herrschaft des Parlaments ist Frankreich von Stufe
zu Stufe gesunken: seit der großen Revolution hat es
sein Regiment zu wiederholten Malen gewechselt, und
jedes neue Regiment hat nur immer wieder den
Wunsch nach einer abermaligen Aenderung hervor-
gerufen. Darunter haben fortdauernd die wirthschaft-
lichen Verhältnisse gelitten, der Friede der Gesellschaft
ist fortwährend von den Unzufriedenen, deren Interesse
keine genügende Berücksichtigung fand, bedroht, der
ständige Wechsel in den höchsten Staatsstellen gebiert
eine große Unsicherheit in den inneren Verhältnissen.
die eine Partei sucht« sich des Einflusses der anderen
zu bemächtigen und sie aus dem Besitze zu drängen.

Und das Musterland der Parlamentarismus,
England, kann auf seine Errungenschaften auch nicht
stolz sein. Mit Bezug auf dieses heißt es in einer
soeben erschienenen Flugschrift von W. Eisenhart ,,König-
thum und politische Freiheit« (Halle a. S., Adolf Kegel):
»Noch heute ist der durchschnittliche Zustand der Volksbil-
dung in England wesentlich niedriger als in Deutschland.

Ein Drittel der erwachsenen Engländer kann noch
heute nicht schreiben. Der Staat ist hier nicht der
Erzieher der Nation, nicht der humane Pfleger ihrer
geistigen und materiellen Interessen, sondern ein
harter Herr, ohne Wohlwollen für den Armen, ohne
Schutz für den Schwachen, ohne Mitleid mit dem
Verbrecher, von den grauenvollen Zuständen Jrlands
zu geschweigen. Die Parlamentsregierung ist zur
etablirten Jnteressenpolitik geworden, welche sich von
nichts anderem leiten läßt, als von merkantilen Augen-
blicksvortheilen.« Und den Gegensatz zwischen dem
Königlichen Regiment der Hohenzollern und der
englischen Parlamentsregierung faßt die Flugschrift
in folgenden Sätzen zusammen:

»Die Hohenzollern sind in unermüdlicher, jahr-
hundertelanger Arbeit die Erzieher des preußischen
Volks geworden. Sie haben der Verwaltung Preußens
den Stempel unbestechlicher Redlichkeit, eiserner Pflicht-
treue und unermüdlicher Fürsorge für das Wohl
aller Klassen und Stände eingeimpft, sie sind die
Schöpfer und Begründer großer nationaler Tugenden
geworden, während die englische Parlaments-
regierung auch zahlreiche politische Laster, Vestechlichkeit,
Aemterkauf und dergleichen großgezogen hat. . . . .
Jn derselben Zeit, wo König Friedrich Wilhelm I.
mit eiserner Energie dem preußischen Beamtenthum
den Charakter uneigennütziger Redlichkeit einprägte,
jagt in der politischen Geschichte Englands ein
Bestechungsprozeß nach dem andern. Der Kauf der
Parlamentsmitglieder war unter Walpoles Regiment
znr Regel geworden« u. s. w.

Weg mit dem parlamentarischen Regiment!
Das Parlament kann und soll dem Königthum eine
Stütze sein für die Lösung seiner hohen Aufgaben,
nicht aber es ersetzen.

 



Der conservative Wahlanfrns.

Das erste Wort, welches zu den bevorstehenden
Wahlen von Seiten einer Partei an die Wähler
gerichtet wird, geht von den Conservativen aus. Der
von dem Vorstande der conservativen Fraktion des
Abgeordnetenhauses unterzeichnete, vom 8. September
datirte Aufruf legt in knappen Zügen diejenigen Punkte
dar, welche die Partei für die bevorstehenden Wahlen
in den Vordergrund gestellt sehen möchte. .

Um von diesen zuerst zu sprechen, wird die Noth-
wendigkeit einer Reform der direkten Steuern, sowie
der Grundsatz wirksamer Erleichterungen der commu-
nalen Verbände als Ziel der Conservativen hingestellt.
Hiermit werden keine neuen Forderungen vorgebracht,
—— Jeder weiß, daß die conservative Partei bisherin
leicher Richtung thätig gewesen ist und daß sie sich
chon das doppelte Verdienst erworben hat, nicht nur
dem Volke die Steuerlast um 65 Millionen Mark er-
leichtert, sondern auch die Mittel, die hierfür erforder-
lich waren, durch die von ihnen unterstützte Steuer-
politik im Reiche beschafft zu haben. Wenn die Frei-
sinnigen stets auf ihr Verdienst pochen, die Steuerlast
vermindert zu haben (was auch nur mit Einschränkung
der Fall gewesen ist), so ist das kein Kunststück: wäre
es nach ihnen gegangen, so wäre die Steuer-Reform
im Reich verhindert worden und somit die Möglichkeit
ausgeschlossen gewesen, in Preußen Entlastungen durch-
zuführen. . _

Nicht minder wichtig als die Steuerresormfrage
bleibt die Regelung des Volksschulwesens, nicht nur
die finanzielle Grundlage der Volksschule,» sondern
auch ihre geistige Richtung undnhr Verhaltniß zu
Religion und Kirche. Die weitere Regelung der
ersteren ist gewiß ebenso ein allseitig anerkanntes Be-
dürfniß, wie das Festhalten an dem tonfessionellen
Charakter der Volksschule. Daß hiermit die Partei
keineswegs dem Antrage des Centrum-S auf Aus-
lieferung der Volksschule an die Kirche beipflichtet,
wird gegenüber den in dieser Beziehung» von den
Gegnern versuchten Verdunkelungen ausdrucklich her-  

Jn Bezug aus das Landgemeindewesen giebt der
Aufruf dem Gedanken Ausdruck, daß es für dieses
wichtige Gebiet der inneren Verwaltung nicht auf
eineschablonisirende Gesetzgebung ankomme, sondern viel-
mehr darauf,.,diesbestehenden communalen Organisationen
—- Landgemeinden und Gutsbezirke ——- insoweit
sie sich als im öffentlichen Interesse nicht ausreichend
erweisen, durch Zusammenfassen der ihnen gemeinsamen
Aufgaben reformatorisch zu ergänzen.

Die hier aufgezählten Grundsätze und Forderungen,
so sehr ihre Bedeutung in die Augen springt, sind
aber nicht das einzige Bemerkenswerthe an dem Auf-
ruf: von größerer Wichtigkeit erscheint uns der Geist,
in welchem er abgefaßt ist, und welcher in den Ein-
gangs- und Schlußworten seinen Ausdruck findet.
Die conservative Partei ist aufrichtig zu einem Zu-
sammengehen mit denjenigen Parteien geneigt, welche
mit Kaiser Wilhelm auf den von seinem erhabenen
Großvater gelegten Grundlagen weiter bauen wollen
und welche für die Bewahrung eines starken König-
lichen Regiments, für die Pflege der Liebe zu unserem
engeren preußischen und weiteren deutschen Vaterlande
und für die Erhaltung christlicher Zucht und Sitte
in unserem Volke seither zusammengestanden haben.
Es ist ein glücklicher Gedanke, daß der Aufruf für
diese Parteien als leuchtendes Vorbild die Einmüthig-
keit der deutschen Fürsten hinstellt, welche sich bei
der Thronbesteigung des Kaisers Wilhelm II. um ihn
schaarteii. Diese Einmüthigkeit auch in den nationalen
Parteien zu pflegen und zu bethätigen, ist eine
Mahnung, die hoffentlich Wiederhall finden wird.
Ebenso aber wird auch das Losungswort, welches
die Conservativen für die bevorstehenden Wahlen aus-
geben und in welches sie ihre Ziele zusammenfassen,
Christenthum, Vaterland und Monarchie,
alle diejenigen um ihre Fahne schaaren, welche auf
Grund der Erfahrungen unserer Geschichte und an-
gesichts der schweren uns in diesem Jahre gewordenen
Prüfungen den hohen Werth dieser Güter für Staat
und Gesellschaft begriffen haben. Mögen die Wähler

vorgehoben.
 
 

  

    

    

hierfür Zeugniß ablegen!

Kirchliche Nachrichten «- Zur Herbstausfaat II
Am 16. Sonntage nach Trinitatis sem 2:— ‚

. . » . . pfehle diverse Superphosphate, Knochenmehl, sowie
predigen m der Schloßkirche« Thomasphosphat unter Gehaltsgarantie zu Fabrikpreisen—

 

*) Frühpredigt 6 Uhr: Herr Diakonus Viehler. · .

M. Betst-sieh Vahnhossimße Nr. 5,

Bekfcgiglftkühqhg Uhr: Herr Propft Thielmann

Amtswoche: Herr Propst Thielmann.

*) Collelte fürjarme Studirende der evangelischen entgegen. Zuckcrfabrik Bernstadt.

«)UAgkt?ä)redigt 9 Uhr: Herr Superintendent

e_er ar. ia i .
FYkatxhnriiIittlthFäreFigHterläfgIZIhxengkrP Sieslikixsi Arb e i t er -Anmeldung

Hm STIMng h » m zur LIiiibewCampagnbei 6 m)
D erstag, den 20'. Septem er, rü 81 , r: w· t” n beu Wo gut“ en s r

H« Propst mm. Zigteniiga eiiri dZZ Sei-Ersteigen von scgt 2 åhr Vormittags
Theologie. -.--..-- . T

Gesinde-Dienstbjjchkk Steu«er-Qiiittung«sbucher, ,
empfiehlt bie A. Ludwig’fcbe Hof-l höchst praktisch für jedes Genieindemitglied, empfiehlt ä Stuck 20.Pf. die

buchdruckerei in Oels. Hofbuchdmckcrci mm A. Ladung- 



  WELTKIN- Weizen und Roggen
kaufe jederzeit ung zahle zåitgemfäße Pzegef ;

. .. - "b ü erei ür .
Use am I. Oktober a. c. fass-gen Coupons HZZSPHHUZLMZIF Miit in der hiesigen

‑ . . ‘ ' t ten Mü le. Eine prompte
werden schon von heute ab bei mir kostenfrei WITH essrgxfkggxe Bediesung sichere ich au.
eingelöst. J“, Glockschiitz, im September 1888.

E P. Brutschek,

W
a

Gleichzeitig bringe ich in Erinnerung, dass ich Müllermejstek·
die Beschaffung neuer Couponsbogen, die Versicherung

gegen Couksveklust bei der Ausloosung- etc. bestens D er Hansfrcnnd
ausführe und sämmtliche Essecten bezüglich ihrer Ver— ”_i f» SBf Öf d E Ö «

. ,— '‚ ‘ ntrolire. LP 111" a un anIOOSUHEJ bereltwlltht Co H seit 45 Jahren in Neurode erscheinend, I
Werthpapiere aller Art übernehme ich, sowohl J , Aqu ca. 29000, ist uns geeignetste

JJI Jnsertionsorgan. Jnserttonspreis pro
offen, wie in geschlossenen Packeten, zur Aufbewahrung. F- Zeile (gleich 9 Sitben) 25 Pf., für
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 rl Clellen Ge« ·, . = »- - iuche und Anerbieten nur

B Oel-S, den 12- ‚September 1888- lle 20 Pf. Abonnementspreis 1,25 M.
ss vierteljährlich. ”E

t

 
W. Bielschowsky, FI-—-

n O

" "·«« l L 0 0 lBankgeschafl. o5“ (n0. Fr lll u et
WFElHWÆÆFÆHHHÆMSaß Hunden bei hohem Lohn auch wahrend

- gdes Winters dauernde Beschaitthng

s Cementiabrtk Gristow
l bei Kammin in Pomjnern

i Auflage 352,000; das verbreitetste alter deutschen
Blätter überhaupt; außerdem erscheinen Uebersetzan
Atti-zwölf fremden Summen.

Die Modcnwelt.
Jllustrirte Zeitung für

Toilette u. Handarbeiten.
Monatlich zwei Num-
mern. Preis vierteljähr-
lich M. 1,25 z: 75 Kr.
Jährltch erscheinen:

24 Nummern mit Toi-
leiten und Handarbeiten,
enthaltend gegen 2000 Ab-
bildungen mit Beschrei-
bung, welche das ganze

Gebiet der Garderobe und Leibwäsche für

He
x l‘ll

 

 

 
 

2 mal täglich (auch Montags)
M. 4,—— per Quartal bei allen Deutschen Postanstalten.

Die „Berliner Neueste Nachrichten“
Unparteiische Zeitung.

Schnelle, ausführliche und unparteiische politische Berichterstattung.
—- Wiedergabe interessirender Meinungsäusserungen der Partel-
blätter aller Richtungen. —— Ausführliche Parlaments-Berichte. —-
Militairische Aufsätze. ——— Interessante lokale Theater— und Gerichts-
Nachrichten. —-— Gute Feuilletons. — Eingehendste Nachrichten
über Musik, Kunst und Wissenschaft. — Ausführlicher Handels—
theil. —-— Vollständigstes Coursblatt. ——— Lotterielisten. -—— Personal-

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

" ' ' r ivilverwaltun II "ndi . .. . ..Veranderungen In der Arrnee und m de C . .gv0 sta g Damm- ‚Emabcben und Sinuben, wie lur Das
Gleichzeitig zwei auserst l 7 (Gratis-)u_Be1blätter:_ . zartere Kindes-alter umfallen, ebenso die Leib-

spannende Romane: 1'WUmstan Zeltschnkt Wäsche TÜV Herren Und die Bett- und Tisch-
· ‑ " « von 16 Druckseiten wöchentlich. " ' ' ‚ . - s .1. „Verwnrte Faden , von 2_ >>lllustrirte Modenzeitung<<, monatlich wasche Alci, wie die Handarbetten m Ihrem

Ewald August Komg' 3. >>Humoristisches Hm, Wöchentlich. gangelgß lmfangeY t 2 0 .
2' „Lieben und Leiden“: von 4 »Verloosungsblatt« zehntägig „ 1 EI agen gut e wa 0 SchnlttmustemM Bernhard « « « -, ‚' » , sur alle Gegenstande der Garderobe und etwa. . . 5. >>LandW1rthschaftl.Leitung<<‚v1erzehntagig. 400 Wtulterzfläoräeicbnungen für Weiß- und

Der Anfang der beiden Romane 6. Zeitang für Hausen-mem- d0. SBuntlticferci momenß—(Sbifiren 2cO ‘ 0 ‘ l - - ‘ (( , - . ' OWlkgaäxllägvntäläänsägfäthls und 7. ‚>P-roductlen und Waaren Marlctbencht , Abonuements werben lebergeit angenommen

g ' WOChent' « bei allen Buchhandlungen und Postanstalten.
W Proben lunmern gratis und franco. U — Probe-Nummern gratis und franco durch 

dieExpedition, Berlin W., Potsdamer Str. 38
Wien I, Operngasse 3.

Nur das weltberuhmte Mortcm „D, Zkrgknskknagsgxksgifgwsdm
von A. Umsaer in Ratibor ist das allein wirksame Mittel zur Ver- ist durch leine eigenartige Composition bie
tiIgung und Ausrottung aller lästigen Insekten, als Fliegen, Motten, Wanzen, kinzingeife, welche allquutunreinjg-
Flöhe, Schwaben, Russen, Asseln, Vogelmilben. Dasselbe ist in Päckchen zu fettem Mitesskk, ijtm Rdthe des
10, 20, 50 Pf. und die dazu gehörigen Spritzballons zu ha.ben in Ocls bei Gesichts Und der Hände beseitigt unb

Otto Welgand. einen blendend weißen Teint erzeugt.
Nur echt, wenn mit Firma A. Hodnrek. PreisåStiickZO u. 50Ps.beiR.Regber.

 

 

 



  
      

  
 

 

  

Tigslil Boden Kenner-BresanRest i_ 9 metstet, ‚38, f»
)

grosse Röhrseite, parterre, I. u. II. EtageIsts F
empfiehlt: i

erren-Nerzpel e von 40 zur. an Damen-Pclz-Iacken. von 6 Thlr. anit
erren-Geh-u. eife- Fußfåcke ‑‑‑‑‑‑ „ 11,2» » I
pelze ....... „ 25 » ,, Große-Auswahl von Da- if

Comptoir-, Haus-u. E men: Pelz-GEME- ) »
Jagd-Pelzröckc. . » 10 » » tnren M vael Und ) tm UkørraociZtØUO Irr-wer-

Herren-Schlafpelzc » 12 » » McårdeiNTrz«" SNE- t
Livree-Pelze für Kut- Egn IrisMussm · » 5 » » F auowctctik M143 Beizen-weis

scher und Diener . . » 15 , l Vogsse ud)6=‚f_33act)6: L' " und baten-Massen . » 5 » ,, L» .
Elegante Damenpelz- » Waichbär- und Scheitel- ä, seitwan gebe/13144020276 zu,
man“! ‑‑‑‑‑‑ » 16«-s » » Offen-Waffen . . „ 21/2 „ „ ) « . . O .

Theater-, Ball- und Feh-, Bisam-, im. Skunks- C GMOMM Vtikitkøtt eure-ter
Conert-Nadmäntcl und Genotten--Muffen ,, 2 ,, ,, ;)

i für Damen in ver- agd,9)tuffesk , , « » 11/_2 » » F:
I Mieäetieti Farben und Tit-befä-Garcihiituren. » 1 » »
i U ern ...... e3‑ eppk c ._ Z » tj ü” M- M XI

Schlittendecken und verschuiedene Pelzmiitzem Gleichzeitig empfehle mein reich- ? {1/1ng « »He O-
haltiges Lager moderner Herren- und Damen-Pelzhczugstoffe. Umarbei- It
tnngen und Ojtodernisirungcn aller Pelz-Gegenstände, wenn dieselben auch AR- H
nicht von mir gekauft find, werden in meiner eigenen Werkstatt am billigften It MEPwa

i unb reellsten ausgeführt Auswahl-Sendungen bereitwilligft. Bei Be- I
stellungen von Herren-Pelzen bitte aI6 Maaß die Riickenbreite und Aermellänge, i Den besten Kaffee

| bei Damenpclzen eine Kleidertaille beizufügen, wo ich alsdann die Garantie für I
gut passend übernehme Ausführlichemillustrirten Katalog, sowie Stoff- >ergiebt die Mischung des Bohnen-

proben versende ich gratis und francv. HKaffees mtt dem
Extra-Bestellungenwerdeninnerhalb12 Stunden prompt ausgefiihrt.xti— -

.2sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssTRI-- s Brandt-Kaffee— 

 

Dun emittßl, svonRobert Brandt in Magdeburg.
g jKtäftig, würzig und gefilmt), im Ver-

aI6: gedämpfte und aufgeschlassene Knochenmehle, SuperphosphateElikklhuorimtttfigtrikåtteäreitst aer dgråillttdeä

Unter Gehaltsgarantie und Fu Fabrikpreissen,ferner,«Kaffee anerkannt der vorzüglichste

Chiusawetck Ehomasphquyutmkm und Kalisalzet“an haben mFieleeJuögilzomalwaaren-

 

 

 
  

   

        

offeriren W t baählgltäen. Idt
- « et ere te er ageu ge u )Nsag-obena- 8: 'W'Ilke « Ein (sieilngelftaIL

Comptoir: Schloß- und Herrenftrafzen-Ecke drei mager“ ist für 4 Mark zu ver-

man qujnhof Oc!s,fkjif1kk O ’l‘III-Zack, kaufen; wo, sagtX die Exped. d. keiatkeå

WehDh. vom e cm er

WegsU Geschäait6berlegnng im“22222:l 22 ’22 22 22 22 2;
nach Ring r. 21, neben Herrn Kaufmann Macken-‚2202222. . 14 80 14 60 14 3o
offerire ich mein Lager, bestehend in: IIij nguj ; ; IZ : H zZ H Zz

Euch, S nittmaarcn, geinux nnd Gurt-note ggxtsssklsf ; ; ; 2 23 2 22 2 :
unter Fabrikpre 6, um schnell zu räumen. Stroh ..... 24 — 22 — 20 —

A d d t N b -
s. Garnma'nn, Iiegeägenenmrgpefgteu193er usgltkfrbokä

fBreslauerstrafze und Ring-E-kk.e lWochenschxisk für Bekeiugrundbesitzee
d t n s ishr tt IRechnungs-Formulare 22 .22Mike Lifchätzin 22.2 22.22.22

empfiehlt A. Ludwig’s Buchdruckerei. noch besonders aufmerksam zu machen.

 

 


